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Beschlussantrag 3
Aufwandsentschädigung für Kassenprüfer*innen

Der Bundesvorstand beantragt, dass die Mitgliederversammlung folgenden 
Beschluss fasst:

Beschluss

Kassenprüfer*innen  können  eine  Aufwandsentschädigung  in  Anspruch 
nehmen.  Die  Höhe  der  Aufwandsentschädigung  entspricht  der 
Aufwandsentschädigung für  „Teamer*in Wochenende Betreuung“ (aktuell 
125,- €), wie sie in der geltenden Richtlinie Richtlinie für die Entschädigung
ehrenamtlicher Tätigkeit beim Jugendnetzwerk Lambda e.V. festgelegt ist.

Begründung
Um die Unabhängigkeit  der Kassenprüfer*innen sicherzustellen,  sollte die 
Mitgliederversammlung die Höhe der Aufwandsentschädigung festlegen und 
nicht der Vorstand.

In der Satzung heißt es dazu in
§ 12 Vergütungen für die Vereinstätigkeit, Abs. 2 und Abs. 4:

(2)  Vereinsmitgliedern  kann  im  Rahmen  der  haushaltsrechtlichen 
Möglichkeiten des Vereins eine steuerfreie Aufwandsentschädigung 
iSd. §§ 3 Nr. 26, 3 Nr. 26a EstG gewährt werden.

(4) Die Entscheidung über eine entgeltliche Tätigkeit nach Abs. 2 und 
Abs. 3 dieser Satzungsregelung trifft der Vorstand.


